Dieter Stiefel                                                                           Pfaffenhofen, den xx.07.2004

öffentlich bestellter und  vereidigter
Am Rain 3

Sachverständiger für die Sicherheit
85276 Pfaffenhofen

von nichtmilitärischen Schießanlagen
Tel.: 08441/ 71053




Fax: 08441/ 81859

Abs.: D. Stiefel * Am Rain 3 * 85276 Pfaffenhofen

I. Landratsamt 

z.Hd. 


Postfach 


8xxxx

II. 
Herrn/ Frau


Schaustellerbetrieb xy

8xxxxx

P r ü f p r o t o k o l l

Nr.: SB. 01.05.04

über die sicherheitstechnische Überprüfung eines „Schießgeschäftes“*

* ortsveränderliche Schießstätte zum Schießen mit Schusswaffen zur Belustigung

i.S. d. § 27 Abs. 1 Waffengesetz i.d.F. vom 11.10.2002


1. Allgemeines

Betreiber der Anlage:
Firma


8


Tel.: 08

Standort bzw. Örtlichkeit:
Wagen wurde in ..................................... vorgestellt

Datum der Besichtigung:
xx. Juli 2004




Gültigkeit des Protokolls bis zum ....  . .... .  20 .......

Teilnehmer:
Unterzeichner


Herr


Herr/ Frau 

Dieses Prüfprotokoll gilt nur für den Betrieb der Anlage im dokumentierten Zustand zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung. Es wird ungültig, sofern an der ortsveränder-lichen Schießstätte bauliche Veränderungen (außer vorgegebene Maßnahmen zur Mängelbeseitigung) vorgenommen, die Art der Ziele oder deren Positionen, an denen sie angebracht sind, verändert sowie andere Waffenarten bzw. - modelle oder Geschosse verwendet werden.

Die sicherheitstechnische Überprüfung erfolgt unter Zugrundelegung folgender ein-schlägiger sicherheitstechnischer Vorschriften:

· Vollzug Art. 85 der Bayer. Bauordnung – „Richtlinien für den Bau und Betrieb fliegender Bauten“, hier Ziff. 4.4 „Schießgeschäfte“ und 7.8 – Ministerialamtsblatt Nr. 9 der Bayer. Inneren Verwaltung vom 01.05.2000

· „Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme und den Betrieb von Schießständen“ (Richtstand-Richtlinien), herausgegeben vom Deutschen Schützenbund e.V. in Wiesbaden, Ausgabe 08/95, Stand 01/2000 – hier Ziff. 6.5 „Schießen zur Belustigung (Schießbuden)“

· Unfallverhütungsvorschrift BGV C 2 „Schausteller- und Zirkus-unternehmen“ vom 01.10.1985, hier § 8 „Schießgeschäfte“.

Mit Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes (i.d.F. vom 11.10.02) zum 01.04.03 bedürfen auch Schießgeschäfte einer waffenrechtlichen Betriebserlaubnis. Auf § 9 Abs. 1 + 2 WaffG (inhaltliche Beschränkungen von Erlaubnissen, Auflagen) und § 49 Abs. 2 Nr. 3 a) und 3b) WaffG (örtliche Zuständigkeit) wird verwiesen.

Die Vorschriften des § 27 Abs. 6 WaffG im Bezug auf verantwortliche Aufsichtspersonen beim Schießen von Minderjährigen und Kindern (in diesem Fall darf die Aufsichtsperson nur einen Schützen/ ein Kind bedienen) sind zu beachten. Hinsichtlich der Anforderungen an das Bedienungspersonal wird auf § 10 Abs. 7 der AWaffV (Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung i.d.F vom 27.10.2003) hingewiesen [ = keine Anforderungen].

Dieses Protokoll umfasst ..... Seiten und ein Merkblatt.

2. Kurzbeschreibung

Art der Anlage:
Schießwagen      FORMCHECKBOX 


      Schießbude FORMCHECKBOX 

bei Schießwagen 
KFZ-Kennzeichen:  ................................... oder


Fahrgestell - Nr.:     ...................................

Gesamtlänge des nutzbaren Schießtisches:  ..........Meter

Art der Waffen:
Langwaffen > 60 cm   FORMCHECKBOX 

Kurzwaffen < 60 cm   FORMCHECKBOX 

Art der Handhabung:
Handspanner              FORMCHECKBOX 

Druckluftbehälter        FORMCHECKBOX 



Hinweis:
Gemäß Ziff. 4.4.1 der „Richtlinien für den Bau und Betrieb fliegender Bauten“ dürfen nur Luftdruckgewehre mit einem Kaliber bis 5,5 mm, bei denen die Bewegungsenergie nicht mehr als 7,5 Joule beträgt, verwendet werden.

Bild 1: Übersicht des Schießgeschäftes – Aufnahme vom
Art der Ziele beginnend von links nach rechts:

linkes Drittel:

 FORMCHECKBOX 
 Fotoschießen

 FORMCHECKBOX 
 Zentrumschießen
 FORMCHECKBOX 
 Walzenschießen


 FORMCHECKBOX 
 Farbroulette

 FORMCHECKBOX 
 laufende Ziele

 FORMCHECKBOX 
 Luftballonschießen
 FORMCHECKBOX 
 Stern- und Herzenschießen
 FORMCHECKBOX 
 Röhrchenziele

 FORMCHECKBOX 
 andere .....................................

Mitte:

 FORMCHECKBOX 
 Fotoschießen

 FORMCHECKBOX 
 Zentrumschießen
 FORMCHECKBOX 
 Walzenschießen


 FORMCHECKBOX 
 Farbroulette

 FORMCHECKBOX 
 aufende Ziele

 FORMCHECKBOX 
 Luftballonschießen
 FORMCHECKBOX 
 Stern- und Herzenschießen
 FORMCHECKBOX 
 Röhrchenziele

 FORMCHECKBOX 
 andere ....................................

rechtes Drittel:

 FORMCHECKBOX 
 Fotoschießen

 FORMCHECKBOX 
 Zentrumschießen
 FORMCHECKBOX 
 Walzenschießen


 FORMCHECKBOX 
 Farbroulette

 FORMCHECKBOX 
l aufende Ziele

 FORMCHECKBOX 
 Luftballonschießen
 FORMCHECKBOX 
 Stern- und Herzenschießen
 FORMCHECKBOX 
 Röhrchenziele

 FORMCHECKBOX 
 andere ....................................

Einbauten im Schießraum

Abschlusswand:

 FORMCHECKBOX 
 Staukästen unterhalb Zielgegenstände/ Abschlusswand  - niedriger als Brüstung innen 
ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

     Höhe  .......  cm bei Brüstungshöhe innen von  ........  cm
                          Säulen (in Höhe Schießtisch)                 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 sonstiges
...................................................................................................................................

linke Seitenwand:

 FORMCHECKBOX 
 Regale 


 FORMCHECKBOX 
 Schaltkästen

 FORMCHECKBOX 
 Kabelkanäle

 FORMCHECKBOX 
 Türen mit Türlaibung 

 FORMCHECKBOX 
 Türen ohne Türlaibung

 FORMCHECKBOX 
 sonstiges      .........................................................................

rechte Seitenwand:

 FORMCHECKBOX 
 Regale 


 FORMCHECKBOX 
 Schaltkästen

 FORMCHECKBOX 
 Kabelkanäle

 FORMCHECKBOX 
 Türen mit Türlaibung 

 FORMCHECKBOX 
 Tür ohne Türlaibung

 FORMCHECKBOX 
 sonstige      ...........................................................................

            Bild 2: Inneneinrichtung linke Seite                                  Bild 3: Inneneinrichtung rechte Seite

Besonderheiten:

ohne

3.
Zustand des Schießraums

a) Ist der Zugang zum Schießraum verschließbar?

Ja  FORMCHECKBOX 

nein  FORMCHECKBOX 

b) Ist der Schießraum nach allen Seiten (auch bei senkrechtem Beschuss) durchschusssicher und rückprallsicher?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Ist die Rückwand senkrecht und ganzflächig mit mindestens 1,5 mm starkem Stahlblech beschlagen ?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 
 

d) Bestehen die Seitenwände aus mindestens 5 mm dicken Holzfaserplatten, 8 mm starken Spanplatten oder gleichfestem Material (z.B. 0,5 mm Stahlblech oder 1,5 mm Polykarbonatplatten)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

e) Sind die Seitenwände durchgehend glatt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

ee) Wenn nein: Sind die Seitenwände mit zusätzlich profilierten Oberflächen zusätzlich mit Stoffbahnen (Köper oder Rupfen) verhängt?

ja FORMCHECKBOX 
  
nein FORMCHECKBOX 

f) Besteht die Decke aus gleichfesten Materialien wie die Seitenwände?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

g) Sind unter der Decke zusätzlich lose Stoffbahnen (Köper oder Rupfen) angebracht oder ist sie durch eine Zwischendecke aus Weichfaserplatten, Gipskarton oder ähnlichen durchdringbaren Materialien geschützt?

ja FORMCHECKBOX 
 
nein FORMCHECKBOX 

h) Haben alle Säulen und sonstigen Einbauten im Schießraum, hierzu zählen alle von Schüssen erreichbaren Gegenstände und Einbauten vom Fußboden bis zur Decke, (zum Beispiel Säulen und Ständer und Staukästen) einen rechteckigen Querschnitt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

i) Sind alle senkrecht oder in steilem Winkel zur Schussrichtung stehenden Einbauten und Profile (Verhängen mit Stoffbahnen siehe oben) aus Stahl oder mit mindestens 1,5 mm starkem Stahlblech beschlagen?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

j) Sind alle im Schießraum verwendeten Schrauben und Nägel mit Flachköpfen versehen und in der Unterlage versenkt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

k) Liegen alle Stahlbeschläge fest am Untergrund auf?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

Hinweis:   Holzfeinspanplatten oder sonstige bei unbeabsichtigten Treffern federnde Kunststoffbeläge ohne Stahlblechbeschlag (für Abdeckungen, Regale, Schubladen und ähnliches) sind bei den in den vorhergehenden Fragen beschriebenen Einbauten unzulässig, weil durch diese Materialien eine erhebliche Gefahr besteht, dass Geschosse zu den Schützen zurückprallen. Diese Materialien sind allenfalls bei waagerecht zur Schussrichtung stehenden Einbauten wie zum Beispiel Ablageflächen zulässig (Beschlag der Kanten mit Stahlblech!).


Ebenso sind Abdeckungen von Bemalungen oder Beschriftungen durch transparente dünne Kunststoffplatten nicht zulässig.

Die Staukästen unterhalb der Rückwand bestehen oft in der Frontseite aus solchen Holzfeinspan-platten. An diesen Flächen muss mit rückprallenden Geschossen gerechnet werden. Entweder sind diese senkrecht zu den Schützen stehenden Flächen mit Stahlblech zu belegen oder durch beispielsweise einen davor mit Abstand aufgehängten Vorhang abzudecken   (       zutreffend   FORMCHECKBOX 
.
l) Ist die Brüstung (der Schießtisch) unverrückbar befestigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

m) Ist die Brüstung mindestens 40 cm aber nicht wesentlich über 75 cm breit?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

n) Beträgt die Schussentfernung (gemessen von der Vorderkante des Schießtisches bis zu den Zielen) für einzelne flächenmäßig begrenzte Ziele (zum Beispiel Foto- oder Walzenschießen) mindestens 2,40 Meter? 
ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

o) Beträgt die Schussentfernung für alle anderen Ziele mindestens 2,80 Meter?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

Bild 4: Brüstung bzw. Schießtisch

p) Sind alle elektrischen Einrichtungen im Schießraum wegen der Gefahr von Kurzschlüssen vor Treffern geschützt (keine losen beschießbaren Kabel oder nicht z.B. mit 1,5 mm Stahlblech oder 24 mm starkem astfreien Weichholz abgedeckte Schalter und Steckdosen)? 
ja - abgedeckt           FORMCHECKBOX 

nein - nicht abgedeckt   FORMCHECKBOX 
  
                                                            ( notwendige Maßnahmen:  ...................................................................
Bild 5: z.B. fehlende Abdeckung der elektrischen Einrichtungen

q) Ist die Beleuchtung im Schießraum und über den Schützen mit einer transparenten Abdeckung versehen, beschusssicher verblendet oder aus splittersicheren Glühbirnen mit Plexiglasabdeckung?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 
 

r) Sind die im Schießraum gelagerten Gegenstände (auch Preise), soweit sie von Schüssen erreicht werden können, rück- und abprallsicher (nur weiche oder lose gelagerte kleine Gegenstände, keine harten, runden Gegenstände wie zum Beispiel Flaschen, Gasflaschen oder Kunststoffbehälter)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

s) Bietet die Standfläche für die Schützen einen sicheren Stand?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

4.
Art und Beschaffenheit der Ziele

4.1 Röhrchenziele

a) Bestehen alle Leisten zur Befestigung der Röhrchen aus Stahl?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

aa) Wenn nein: Sind die Vorderkanten der Leisten mit mindestens 2 mm starkem Stahlblech beschlagen?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Sind die Nägelköpfe in den Leisten versenkt (Flachkopfnägel)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Sind alle Leisten für die Ziele fest und nicht federnd befestigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

d) Ist im Bereich der Röhrchenziele vor der Rückwand ganzflächig ein loser Stoffbehang zum Beispiel aus Köper oder Rupfen angebracht und sind alle schadhaften Stellen ausgebessert?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

e) Sind die Oberflächen der Leisten waagrecht oder schräg nach hinten geneigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

f) Sind die Vorderkanten der Leisten um mindestens 20° gegen die Senkrechte nach unten rückwärts geneigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

4.2 Herzchenschießen und andere flächige Ziele auf Stahlplatten
           FORMCHECKBOX 
 entfällt

a) Bestehen die Trägerplatten aus mindestens 2 mm starkem Stahlblech oder sind sie mit mindestens 1,5 mm starkem an allen Stellen fest auf der Unterlage aufliegendem Stahlblech beschlagen?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Sind die Platten für die Ziele fest an der Unterlage bzw. Rückwand befestigt?

ja FORMCHECKBOX 
 eingehängt in Röhrchenhalter
nein FORMCHECKBOX 

c) Sind die Platten für die Ziele leicht schräg nach vorne geneigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

4.3 Walzenschießen






           FORMCHECKBOX 
 entfällt

a) Sind die Häuschen aus rückprallfreiem Material z.B. 2 mm starkes Stahlblech)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Sind alle Teile der Häuschen fest und nicht federnd miteinander verbunden?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

4.4 Laufende Ziele und Luftballonschießen



           FORMCHECKBOX 
 entfällt

a) Sind die Kästen und auch die Rückwände in denen die Ziele untergebracht sind rückprallfrei (z.B. aus mindestens 2 mm starkem Stahlblech)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Auf den Außenseiten der Kästen sind keine Abdeckungen oder ähnliches (z.B. 2‑3 mm starke Kunststofffolien) angebracht?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Sind alle Klappziele aus mindestens 2 mm Stahlblech und in einwandfreiem Zustand (glatte Oberfläche und z.B. keine gebogenen Kanten oder sonstigen Durchbiegungen des Materials)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

Bild 6 links: Laufende Ziele

4.5 Fotoschießen 







           FORMCHECKBOX 
 entfällt

a) Sind die Scheibenhalter fest und nicht federnd an der Unterlage bzw. Rückwand befestigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Bestehen die Scheibenhalter aus rückprallfreiem Material (Stahl)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

Wenn Kameras und Blitzleuchten mit einer transparenten Abdeckung versehen sind:

c) Ist die Abdeckung für die Kameras und Blitzleuchten rückprallfrei und splittersicher (z.B. mindestens 10 mm starkes Plexiglas)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

4.6 Scheiben und Schießtrichter 




            FORMCHECKBOX 
 entfällt

a) Sind die Scheibenhalter fest und nicht federnd an der Unterlage befestigt?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Befinden sich hinter den Scheibenhaltern Vorrichtungen zur Aufnahme der Geschosse?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Bestehen die Halter und Trichter aus rückprallfreiem Material (z.B. als mindestens 1,5 bis 2 mm starkem Stahlblech)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

5.
Notfallausrüstung

a) Sind ausreichende Notbeleuchtungen (mindestens je 3 laufende Meter Schießtisch eine lichtstarke Taschenlampe) vorhanden und betriebsbereit?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Ist ein Verbandskasten vorhanden?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Ist ein geprüfter Feuerlöscher vorhanden?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

6.
Hinweise auf die Betriebsvorschriften

Sind folgende Aushänge gut sichtbar im Schießraum angebracht?

a) Freigabe des Schießens erst wenn sich keine Personen im Schussfeld befinden

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

b) Verbot von schräg schießen 

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Ausschluß von Betrunkenen 

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

d) Ist das Personal über die Betriebsvorschriften informiert (Nr. 5.7 der Richtlinien für fliegende Bauten, siehe beiliegendes Merkblatt)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

7.
Waffen

7.1
Beschreibung der verwendeten Waffen

a) es liegen bei der Überprüfung alle verwendeten Waffen vor             ja   FORMCHECKBOX 
    
nein FORMCHECKBOX 

b) Tragen alle Waffen das erforderliche Kennzeichen (F im Fünfeck)? 

ja FORMCHECKBOX 
 soweit vorliegend
nein FORMCHECKBOX 

Hinweis:
Es dürfen grundsätzlich nur Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, verwendet werden, die eine Kennzeichnung gemäß Abb. 1 Anlage 1 zur 1. WaffV ´76 bzw. Abb. 1 der Anlage IV zur Beschussverordnung (sog. „F“ - Zeichen) besitzen.


Bei Waffen, die nachweisbar  vor dem 1. Januar 1970 in Deutschland erworben oder bis 2. April 1991 im Gebiet der ehemaligen DDR hergestellt worden sind, ist ein „F“-Zeichen allerdings nicht zwingend vorgeschrieben. Die Bewegungsenergie der aus solchen Waffen verschossenen Projektile muss aber unter 7,5 J liegen. Im Zweifel wird dringend empfohlen,, durch ein staatliches Beschussamt ein entsprechendes Prüfzeichen anbringen zulassen (Beschussamt München, Franz-Schrank-Straße 9, 80638 München Tel. 089/17901339 oder Beschussamt Mellrichstadt, Lohstraße 5, 97638 Mellrichstadt, Tel. 09776/9889).

c) exakte Beschreibung der Waffen


Langwaffen          FORMCHECKBOX 

          Kurzwaffen     FORMCHECKBOX 


Druckluftwaffen    FORMCHECKBOX 

Federdruckwaffen    FORMCHECKBOX 
 
Waffen mit Antrieb der Geschosse durch kalte Treibgase   FORMCHECKBOX 


Hersteller :


Anschütz              FORMCHECKBOX 

Diana                       FORMCHECKBOX 
 
Haenel                    FORMCHECKBOX 

sonstige   FORMCHECKBOX 
   ..........................

Modelle
........................................................................................................................................................................

Art der Handhabung:
Handspanner           FORMCHECKBOX 

Druckluftbehälter   FORMCHECKBOX 


[siehe Nr. 7.2 f)]

Kaliber  4,4 mm   FORMCHECKBOX 

 
mit Rundkugeln            FORMCHECKBOX 

 

Kaliber  4,5 mm   FORMCHECKBOX 

 
mit Kelchgeschossen   FORMCHECKBOX 

 andere   FORMCHECKBOX 
         Bezeichnung: ...............................

Hinweis:   Bei eventuellen Beschussversuchen in Hinblick auf Ziff. 4.4.3 der „Richtlinien für den Bau und Betrieb fliegender Bauten“, dass niemand durch abprallende Geschosse verletzt werden kann sind die Schusswaffen heranzuziehen, die tatsächlich in der ortsveränderlichen Schießstätte verwendet werden.

7.2
sonstige Feststellungen zu den Waffen

a) Ist der Stauraum für Waffen (Verwahrung nach Betriebsschluss) abschließbar?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 
 Waffen werden nicht im Schießgeschäft verwahrt, sondern mitgenommen

b) Sind alle Waffen betriebssicher?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

c) Ist das Abzugsgewicht ausreichend (beim leichten Schlag mit dem Schaft auf eine harte Unterlage darf sich kein Schuß lösen)? Stecherabzüge sind nicht zulässig. 

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

d) Beim Zuklappen des Laufes oder Spannbügels lösen sich keine Schüsse (auch nicht einzelne)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

e) Ist bei Pistolen oder anderen Waffen unter 60 cm Länge der Schwenkbereich zuverlässig festgelegt (als Schusswaffen gelten Geräte dann nicht, wenn aus ihnen mit einem Trichteraufsatz nur Gummikugeln oder ähnliches verschossen werden können)?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 
 
entfällt  FORMCHECKBOX 
 

f) Kann bei Luftdruckgewehren, bei denen zur Abgabe weiterer Schüsse ein Nachspannen oder Durchladen von Hand nicht erforderlich ist, das Schießen von den Bedienungspersonen durch eine Vorrichtung unterbrochen werden?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 
 
entfällt  FORMCHECKBOX 
 

g) Werden als Munition nur handelsübliche Weichbleigeschosse (Rundkugeln oder Diabologeschosse) verwendet?

ja FORMCHECKBOX 

nein FORMCHECKBOX 

sonstige      FORMCHECKBOX 

  Beschreibung: ............................................................ (z.B. Federbolzen)

7.3 zuzulassende Waffen - und Geschossarten

Unter Berücksichtigung von Nr. 4.4.1 der „Richtlinien für den Bau und Betrieb fliegender Bauten“ und der Definition gemäß Anlage 2 Abschnitt Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 zum WaffG wird der zuständigen Behörde folgende Formulierung der in der ortsveränderlichen Schießstätte zugelassenen Waffen- und Geschossarten vorgeschlagen:

  „Es dürfen nur Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, bei denen den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt wird.

  Als Geschosse dürfen nur handelsübliche Weichbleigeschosse [sog. Rundkugeln - mit dünnem galvanischem Überzug - oder sog. Diabolo-(Kelch)geschosse] verwendet werden.“

8.
Ergebnis der sicherheitstechnischen Überprüfung

Die Überprüfung der Anlage hat er geben, dass sie 

 FORMCHECKBOX 
 frei von sicherheitstechnischen Mängeln ist.

 FORMCHECKBOX 
 Die Anlage entspricht damit den Richtlinien für den Bau und den Betrieb fliegenden Bauten und kann ohne Veränderungen weiter betrieben werden.

 FORMCHECKBOX 
 geringe sicherheitstechnischen Mängeln aufweist;

 FORMCHECKBOX 
 nicht frei von gravierenden sicherheitstechnischen Mängeln ist.

 FORMCHECKBOX 
 Die Anlage darf nach Auffassung des Unterzeichners erst dann weiterbetrieben werden, wenn die in diesem Prüfprotokoll unter Nrn. 8.1 und 8.x angeführten Mängel beseitigt worden sind.

Folgende Mängel sind zu beseitigen:

8.1 .  ................................................................................................................................

8.2   .................................................................................................................................

8.3   .................................................................................................................................

8.4   .................................................................................................................................


8.5
  ..................................................................................................................................

Die Anlage entspricht erst nach Beseitigung der Mängel den materiellen Anforderungen an Schießgeschäfte gemäß in den Richtlinien für den Bau und den Betrieb fliegender Bauten bzw. den einschlägigen Vorgaben der aktuellen Schießstand – Richtlinien.

Die Beseitigung der Mängel ist schriftlich durch den Betreiber der zuständigen Behörde mitzuteilen.

Die Verantwortlichkeit für die sachgerechte Beseitigung der o.a. Mängel obliegt dem Betreiber, der durch die schriftliche Mitteilung den ordnungsgemäßen Zustand des Schießgeschäftes bestätigt.

9. Allgemeine Verpflichtungen und Hinweise
Die zuständige Behörde kann die Anlage vor und während des bestimmungsgemäßen Betriebs jederzeit besichtigen und, soweit dies zur Gewährleistung der Sicherheit erforderlich ist, gemäß § 9 (2) i.V.m. § 49 (2) 3b) WaffG zusätzliche Auflagen festsetzen. Auf die Anzeigepflicht nach § 27 (1) Satz 6 WaffG wird hingewiesen 

Bei gravierenden Mängeln kann die zuständige Behörde die Nutzung der ortsveränder-lichen Schießstätte bis zur Beseitigung der Mängel untersagen.

Der Betreiber der Anlage ist verpflichtet, alle sicherheitsrelevanten Teile der Anlage in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und schadhafte Anlagenteile umgehend Instand zu setzen.

Nach der Durchführung baulicher Veränderungen (mit Ausnahme der Mängelbeseitigung in Zusammenhang mit diesem Prüfprotokoll) darf die Anlage erst nach erneuter sicherheitstechnischer Überprüfung durch einen Schießstandsachverständigen wieder in Betrieb genommen werden.

Für die Richtigkeit des Prüfprotokolls                                   Pfaffenhofen, den ... . ... . 2004
Schießstandsachverständiger
Anlage: 
Merkblatt für Bedienungspersonal


Aushang über zugelassene Waffen- und Geschossarten










� �   Der Zeitraum für notwendige sicherheitstechnische Regelüberprüfungen für Schießgeschäfte ist bisher in den neuen waffenrechtlichen Vorschriften nicht eindeutig festgelegt. Bisher wurde die Gültigkeit der Prüfbescheinigungen analog baurechtlicher Vorgaben auf fünf Jahre festgelegt.


In der Allgemeinen Verordnung zum Waffengesetz - AWaffV (i.d.F. vom 27.10.2002) wird in § 12 Abs. 1 der AWaffV eine Frist genannt, die bei Schießstätten zum Schießen mit erlaubnisfreien Schusswaffen (wie bei Schießgeschäften) bei mindestens alle 6 Jahren liegt; diese Zeitspanne ist nunmehr anzusetzen.
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